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Das Werk erläutert systematisch die 
Regelungen des Bestattungsgesetzes 
(BestG) und der Bestattungsverordnung 
(BestV) und berücksichtigt dabei auch 
die sonstigen einschlägigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. 

Das fundierte Nachschlagewerk unterstützt 
alle, die bei ihrer täglichen Arbeit mit dem 
Bestattungsrecht in Berührung kommen: 
neben den Gemeinden, Landrats- und 
Gesundheitsämtern auch Friedhofsträger, 
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Sachkomplexe kommentiert:
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unternehmen Grabnutzungsrechte

	 Anforderungen an Grabstätten

	 Feuerbestattung und 
Feuerbestattungsanlagen

	 Aufsicht über das Bestattungswesen

	 Benutzungs- und Gebührensatzung
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Wenn KOnfliKte esKalieren
mediation im öffentlichen unternehmen

Patentstreitigkeiten oder beim täter-Opfer-ausgleich. 
Gerade im Wirtschaftssektor gewinnt das Verfahren gegen-
wärtig mehr und mehr Zuspruch. bietet sich damit auch eine 
Option für öffentliche unternehmen? Die antwort ist ein 
klares „Ja“, zumal unterschiede gegenüber der Privatwirt-
schaft zusehends schwinden. 

Wer kennt das nicht: eine meinungsverschiedenheit unter 
mitarbeitern, die vielleicht als lappalie beginnt und schließ-
lich (mehr oder weniger offen) eskaliert, streit in abteilun-
gen oder zwischen teams sowie Konfl ikte mit Kunden und 
Geschäftspartnern. auseinandersetzungen im unterneh-
mensumfeld sind alltäglich. Das gilt für die Privatwirtschaft 
ebenso wie für öffentliche unternehmen. statt eines offenen 
Dialogs fi nden sich manchmal über Jahre hinweg etablierte 
„geheime spielregeln“ und der „flurfunk“ sendet beharr-
lich. Dadurch werden wichtige ressourcen und Kapazitäten 
gebunden, ganz zu schweigen von „nebenerscheinungen“ 
wie burnout, einer hohen fluktuation oder inneren Kündi-
gungen. Dabei müssen Konfl iktsituationen keineswegs aus 
dem ruder laufen.

Mediation als Lösungsansatz
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Der Anspruch folge unmittelbar aus einer Eu-Richtlinie (Rl 
2003/88/EG), nach der jedem Arbeitnehmer der Mitglied-
staaten ein bezahlter Mindestjahresurlaub von vier Wochen 
zusteht. Gemäß der maßgeblichen europäischen Richtlinie 
seien auch beamte grundsätzlich „Arbeitnehmer“, so dass 
diese Regelung unterschiedslos auch für beamte gelte. Es 
spiele keine Rolle, ob sich der Anspruch auf bezahlten Jah-
resurlaub aus dem Fürsorgeprinzip ableite oder die Dienst-
leistung der beamten auf dem Treue- und ihre bezahlung auf 
dem Alimentationsprinzip aufbaue. Es sei unerheblich, dass 
beamte im Gegensatz zu Arbeitnehmern während der ge-
samten Krankheitsdauer weiter volle besoldung erhielten.

Wegen der grundsätzlichen bedeutung der Rechtssache 
wurde die berufung an das Oberverwaltungsgericht berlin-
brandenburg zugelassen. Wir berichten weiter.

Christine Kreitmeier
edition moll im Richard Boorberg Verlag
www.edition-moll.de

Urlaub wegen Krankheit nicht 
genommen
Koblenz – Anfang 2009 entschied der EuGH dass urlaub 
nicht verfällt, wenn der beschäftigte bis zum Ende des 
urlaubsjahres bzw. des Übertragungszeitraums erkrankt 
und arbeitsunfähig war und urlaub deswegen nicht genom-
men werden konnte. Die Arbeitsgerichte änderten daraufhin 
ihre Rechtsprechung. Fraglich ist, ob dies auch für beamte 
gilt.

bereits im Juni 2009 entschied das Verwaltungsgerichts 
Koblenz, dass die situation nicht vollständig auf beamte 
übertragbar ist. Dem folgte nun auch das OVG Rheinland-
Pfalz (Az.: 2 A 11321/09.OVG ). beide lehnten einen finanzi-
ellen urlaubsabgeltungsanspruch bei beamten ab. Das 
beamtenrecht sehe keine Abfindung für nicht genommenen 
Erholungsurlaub vor, ein Anspruch ergebe sich auch nicht 
aus europarechtlichen Regelungen. Nach letzteren muss 
zwar der urlaub, der bei beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses nicht beansprucht werden konnte, finanziell abgegolten 
werden. Aber der beamte hat – anders als der Arbeitnehmer- 
während der gesamten Erkrankung Anspruch auf volle 
bezügefortzahlung. Obwohl es dem beamten ebenfalls 
unmöglich ist, Erholungsurlaub zu nehmen, käme es nicht zu 
finanziellen Nachteilen, die auszugleichen wären. „Arbeit-
nehmer“, so die Gerichte, seien in Deutschland etwas ande-
res als beamte. Die unterschiedliche behandlung sei daher 
weiterhin gerechtfertigt.

Anders sieht es das Verwaltungsgericht berlin in zwei 
urteilen vom Mai 2010. Demnach könnten beamte, die 
wegen Krankheit daran gehindert waren, Erholungsurlaub 
zu nehmen, einen finanziellen Ausgleich hierfür verlangen. 
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